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Richtlinien zur Bezuschussung des Besucherverkehrs 

mit den Partnerstädten 

 
Dem allgemeinen Wunsch auf ein freundschaftliches, friedliches Zusammenleben mit den euro-
päischen Nachbarländern Rechnung tragend, ist die Stadt Fürstenfeldbruck partnerschaftliche 
Verbindungen mit den Städten  

Livry-Gargan in Frankreich, 
Cerveteri in Italien, 
Wichita Falls in Texas   
Zadar   in Kroatien und 
Almuñécar  in Spanien   

eingegangen.  

Zu den vornehmsten Aufgaben dieser Beziehung gehört es, den interessierten Kreisen der be-
freundeten Städte unmittelbare Begegnungen zu ermöglichen um damit die Grundlagen für eine 
bleibende Freundschaft - gegenseitiges Kennenlernen und Verstehenlernen - zu schaffen.  

Zur Förderung internationaler Begegnungen im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehungen ist 
die Stadt Fürstenfeldbruck bereit, einen angemessenen Beitrag unter Zugrundelegung folgender 
Richtlinien zu leisten:   

I. Förderungswürdigkeit  

Die Stadt Fürstenfeldbruck fördert nur Maßnahmen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem partnerschaftlichen Verhältnis zu den Städten Livry-Gargan, Cerveteri, Wichita Falls, Zadar 
und Almuñécar stehen. Ziel der geförderten Maßnahme muß es sein, die in den Partnerschafts-
urkunden mit den Städten getroffenen Abmachungen, insbesondere die Zusammenarbeit auf al-
len Gebieten des gemeinsamen Interesses, zu verwirklichen.  

Gefördert werden insbesondere:  

1) Der Jugendaustausch mit dem Ziel der internationalen Verständigung und der Förderung des 
Interesses für Zusammenarbeit im Allgemeinen und der sprachlichen Bildung sowie des Ge-
dankenaustausches über kulturelle Besonderheiten;  

2) Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports, insbesondere die Austragung von gemeinsamen 
Wettkämpfen;  

3) Kulturelle und wirtschaftliche Maßnahmen, wie 
a) Kontakte zwischen Fachleuten aus dem Bereich der Kulturarbeit, der Städteplanung und 

des Umweltschutzes, 
b) Beteiligung an Ausstellungen und 
c) Darbietungen auf den Gebieten der Musik, des Theaters, des Tanzes u.ä.     



 
720 

     

- 2 -  

Fürstenfeldbrucker Stadtrecht – Stand: Juli 2005  

_

 

_|

 
Nicht gefördert werden:  

1) Private Ferien- und Urlaubsaufenthalte,  

2) Touristische Unternehmen,  

3) Begegnungen, die wegen ihrer kurzen Dauer oder des Fehlens von Kontaktpersonen ein 
ausreichendes Kennen- und Verstehenlernen der Partnerstädte als nicht wahrscheinlich er-
scheinen lassen,  

4) Maßnahmen, die bereits durch ein Jugendwerk (z.B. Deutsch-Französisches Jugendwerk) 
bezuschußt werden.   

II. Förderungsvoraussetzungen  

A Bei Reisen von Fürstenfeldbrucker Bürgern in die Partnerstädte: 
1) Es muß eine schriftliche Einladung aus der Partnerstadt vorliegen. 
2) Es muß ein Programm vorliegen, aus dem der förderungswürdige Zweck des Besuches 

hervorgeht. 
3) Transport und Unterbringung müssen gesichert sein. 
4) Von den Reisenden ist eine angemessene Eigenbeteiligung an den Kosten der Maß-

nahme zu leisten. 
5) Bei Reisegruppen ist vor Beginn der Reise eine vorläufige Teilnehmerliste vorzulegen.  

B Bei Reisen von Bürgern der Partnerstädte nach Fürstenfeldbruck: 
1) An die Besucher muß eine schriftliche Einladung der Stadt Fürstenfeldbruck oder von 

Vereinen, Organisationen usw. aus dem Stadtgebiet mit Einverständnis der Stadt ergan-
gen sein. 

2) Es muß ein Programm vorliegen, aus dem der förderungswürdige Zweck des Besuches 
hervorgeht. 

3) Die Unterbringung der Gäste in Fürstenfeldbruck muß gesichert sein.   

III. Höhe der Förderung  

A Bei Reisen von Fürstenfeldbrucker Bürgern in die Partnerstädte: 
1) Die Stadt Fürstenfeldbruck gewährt einen Reisekostenzuschuss von 26,- € pro Person, 

Jahr und Partnerstadt. Aufgrund der großen Entfernung und der damit verbundenen ho-
hen Kosten werden Zuschüsse für Reisen in die Partnerstadt Wichita Falls von Fall zu 
Fall im Hauptausschuss behandelt und als Empfehlung an den Stadtrat zur endgültigen 
Beschlussfassung weitergeleitet.  

2) Mitglieder des Stadtrates und Angehörige der Stadtverwaltung erhalten Reisekosten 
nach den jeweils geltenden Vorschriften des Bayer. Reise-Kostengesetzes, wenn sie die 
Reise im Auftrag der Stadt unternehmen.  

B Bei Reisen von Bürgern der Partnerstädte nach Fürstenfeldbruck: 
1) Soweit die Unterbringung und Verpflegung von Bürgern der Partnerstädte, die von der 

Stadt Fürstenfeldbruck eingeladen werden, in Privathaushalten erfolgt, wird dem Gast-
geber hierfür eine Tagespauschale von 8,- € je Gast gewährt. 

2) Soweit Bürger der Partnerstädte mit Einverständnis der Stadt Fürstenfeldbruck 
(vergl. II B 1) von Vereinen, Organisationen usw. aus dem Stadtgebiet eingeladen wer-
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den, wird den Gastgebern eine Tagespauschale von 8,- € je Gast, Jahr und Partnerstadt 
gewährt.  

C. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Förderungsmitteln besteht nicht. Die Gewäh-
rung richtet sich nach den im Haushalt der Stadt Fürstenfeldbruck vorhandenen Mitteln. Die 
Entscheidung ist entsprechend den Vorschriften der Geschäftsordnung dem 1. Bürger-
meister oder dem Hauptausschuß vorbehalten.   

IV. Verfahren  

1) Der Antrag auf Zuschußgewährung ist vor Beginn der Reise schriftlich einzureichen. Die in 
den Richtlinien geforderten Unterlagen sind beizufügen.  

2) Auf die voraussichtlich zu gewährenden Förderungsmittel kann vor Beginn der Reise eine 
Abschlagszahlung bis zu 50% ausgezahlt werden.  

3) Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Beendigung der Reise und - bei Reisegruppen - 
nach Vorlage einer endgültigen Teilnehmerliste mit persönlicher Unterschrift jedes einzelnen 
Teilnehmers.  

4) Die nach diesen Richtlinien anfallenden Ausgaben der Stadt sind im Haushaltstitel "Partner-
städte" zu buchen.   

Sepp Kellerer 
1. Bürgermeister     

Vorstehende Richtlinien wurden in der Sitzung des Hauptausschusses am 19.09.2001 geändert.  

Die Richtlinien wurden entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 22.02.2005 (Verschwisterung 
mit Almuñécar) ergänzt.  


